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WOHNIMMOBILIEN-
KREDITRICHTLINIE (WKR)
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… was bisher geschah und wie es weitergeht

Mai MärzMärz Dezember

2014 2015

14.08. Lesung des Bundesrates
15.09. Empfehlungen des Rechtsauschusses 
25.09. Stellungnahme des Bundesrates
08.10. Stellungnahme des Bundestages
14.10. Öffentliche Anhörung 
Dez.   geplante 2.+ 3. Lesung im Bundestag

§

§

1. Referenten-
entwurf

Regierungs-
entwurf

Dt. Gesetz tritt 
in Kraft 

2016

Verabschiedung 
EU-Richtlinie

Verordnungen 
treten in Kraft  

Herbst
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WOHNIMMOBILIEN-
KREDITRICHTLINIE (WKR)

Grundgedanke der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie ist, dass der Verbraucher 
noch besser vor Überschuldung beim 
Immobilienerwerb geschützt wird.

Dies soll durch eine gründlichere und 
qualifizierte Beratung und Aufklärung 
erreicht werden.
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VERKAUF ODER BERATUNG?

Die WKR unterscheidet zwischen 
Verkaufsgespräch (Produktverkauf) ó Beratungsgespräch

Verkaufsgespräch 
§ Keine individuelle Bedarfsanalyse
§ Keine Empfehlung durch den Berater

Beratungsgespräch
§ Individuelle & bedarfsgerechte Beratung 
§ Empfehlung eines oder mehrerer Kreditprodukte unter

Berücksichtigung der Lebensphasen des Kunden für die gesamte 
Darlehenslaufzeit
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ZENTRALE INHALTE FÜR DEN 
BERATER UND DIE AUSWIRKUNGEN
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Informationspflichten

Es gilt eine grundsätzliche Wohl-
verhaltenspflicht gegenüber des 
Verbrauchers. Offenlegung der 
Provisionen oder sonstigen Anreize 
der Banken und Angabe ob Tätig-
keit für einen oder mehrere 
Darlehensgeber.

Honorarberatung

Einführung einer neuen Berufs-
bezeichnung: Honorar-Immobiliar-
darlehensberater. Verbot Annahme 
von Provisionen von Banken (bei 
Honorarberatern).

Berufshaftpflichtversicherung
Umfang und inhaltliche 
Anforderungen an die 
Berufshaftpflichtversicherung werden 
durch die Verordnungen noch 
konkretisiert.

Dokumentationspflicht
Pflicht zur ganzheitlichen Beratung 
und deren Dokumentation.

Transparenz

NormierungQualität

Nachhaltigkeit

§

Nachweis Sachkunde
Voraussetzung zum Erhalt 
Erlaubnispflicht (§ 34i GewO) zur 
Vermittlung von Immobiliar-
darlehensverträgen.

Eintragung in Vermittlerregister
Verpflichtende Eintragung in das 
Vermittlerregister. Änderungen der 
gespeicherten Daten sind der 
Registerbehörde unverzüglich 
anzuzeigen.
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DIE BERATUNG IM SINNE DER WKR
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§ Vergütung & 
Anreize

§ Kreditgeber-
portfolio

§ Registereintrag
§ ESIS

§ Vorfälligkeits-
entschädigung

§ Effektivzins-
berechnung

Entscheidung 
Beratung

Vorvertragliche
Information

Beratungs-
leistung

Individuelle 
Empfehlung

Beratungs-
dokumentation

Prüfung Kreditangebot 
& ESIS

§ Zukunftsrisi
ken (Prüfung 
über die 
Zinsbindung 
hinaus)

§ Ja oder nein

Beratungsinhalte Beratungsdokumentation Verträge und Prozesse

Neu NeuNeu NeuNeu
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ENTSCHEIDENDE NEUERUNG DER 
KREDITWÜRDIGKEITSPRÜFUNG

§ Ausweitung der Bonitätsprüfung auf die Lebensphasen 
des Kreditnehmers erfolgt primär aus Sicht des 
Verbraucherschutzes

§ Lebensphasen des Kreditnehmers und die damit 
eventuell verbundenen Änderungen in der Bonität 
müssen mit der Laufzeit des Kredites 
synchronisiert werden

§ Zukünftig sind ggf. zum Antragszeitpunkt mehrere 
Haushaltsrechnungen erforderlich

§ Die meisten Entscheidungsregeln bleiben grundsätzlich 
unverändert, aber Veränderungen in der 
Haushaltsrechnung in den Lebensphasen werden jetzt 
berücksichtigt
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Laufzeit-Betrachtung des Kreditvertrages
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BEISPIELE FÜR „LEBENSPHASEN“ 
DES KREDITNEHMERS 
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Auslauf der 
Zinsbindung

Künftig einsetzende 
oder wegfallende 

Unterhaltszahlungen

Wegfall Kindergeld; 
spätestens mit dem 

25. Lebensjahr 

Renteneintritt 
während der 

Darlehenslaufzeit 

Tilgungsbeginn 
nach tilgungsfreier 

Zeit

Wegfall von 
Darlehen

Geplante 
Elternzeit
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BEISPIEL: COMMERZBANK
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BEISPIEL: HYPOVEREINSBANK
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DIE LAUFZEIT-BETRACHTUNG DES 
KREDITVERTRAGES

Künftig muss die Kreditwürdigkeitsprüfung die gesamte 
Kreditlaufzeit berücksichtigen
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Kreditabschluss Zinsbindung Renteneintritt Ende Kreditlaufzeit

Prüfung bisher

Prüfung nach WKR-Einführung
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DIE LAUFZEIT-BETRACHTUNG DES 
KREDITVERTRAGES

1. Szenario: Darlehenslaufzeit endet vor Renteneintritt
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Wichtiges Datum: der Renteneintritt

Kreditabschluss Zinsbindung Renteneintritt 1Ende Kreditlaufzeit

Vollrückzahlung des Immobilienkredites 
bis zum Rentenbeginn 1

1 Renteneintritt: individuelle Kundenangabe – ansonsten Regelalter 67 Jahre.
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KREDITWÜRDIGKEITSPRÜFUNG ZUM 
ZEITPUNKT ANTRAGSTELLUNG 

Regelfall
§ In der Kreditwürdigkeitsprüfung zum Zeitpunkt Antragstellung (t=0) 

werden alle Änderungen, die während der Darlehenslaufzeit auftreten, 
berücksichtigt (Worst Case).

§ Zu berücksichtigen ist mindestens das Zinsänderungsrisiko => 
Ausweitung Ansatz der kalkulatorischen Annuität auf alle Darlehen 
(eigene und fremde Darlehen) 

§ Ende Zinsbindung: 6‒8% kalk. Annuität (aus Ursprungsdarlehen)
bei Renteneinritt: Ansatz 6‒7% aus Restschuld

§ Keine Berücksichtigung bei Volltilger
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Wesentliche Änderungen
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KREDITWÜRDIGKEITSPRÜFUNG ZUM 
ZEITPUNKT ANTRAGSTELLUNG 

Einnahmen
Einnahmen müssen immer belegt sein – Nachhaltigkeit muss 
immer gegeben sein
§ Keine vereinfachten Verfahren zur Kreditvergabe mehr möglich (kein 

Verzicht auf Einkommensnachweise/Pfandleihe).
§ Keine Berücksichtigung von Einkommen aus Unterhalt, Wohngeld, 

Kinderzulage, Aufwandszuschüssen, Pflegegeld, Unterstützung Dritter etc.
§ Keine Spekulation auf zukünftige Einkommenssteigerung 

(nur mit Nachweis)
§ Kein „Weglassen“ von Kundenangaben (z.B. freiwillige Sparleistung)
§ In der Selbstauskunft wird der „Ist-Stand“ abgefragt
§ Ansatz immer der höheren Ausgaben bzw. niedrigeren Einnahmen aus 

Kundenangabe/Nachweis/Pauschalen (Niederstwertprinzip)
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Wesentliche Änderungen
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